
Erste Sitzung
im Ständehausezu Düsseldorf, am Sonntag den 7. November 1886.

Nach Beendigung des in den Hauptkirchenbeider Confessionen abgehaltenenGottesdienstes
versammeltensich um 12 Uhr die Mitglieder des Landtages im Sitzungssaale des Ständehanses,

Von einer Deputation geleitet trat der Königliche Landtagskommisfar,Oberpräsident der
Rheinprovinz, Herr Dr. von Bardeleben, in den Saal und eröffnete den 32. Prouinzinl-
Landtag mit folgender Ansprache:

Sehr geehrte Herren!

Nachdem Sie noch im vorigen Herbste zu einer Landtagssitzungversammelt gewesen
waren, ist es nothwendig geworden, Sie jetzt schon wieder aufzufordern, zu neuen Berathungen
zufammenzutreten.

Se Majestät, unser AllergnädigsterKaiser und König, haben befohlen,daß der Landtag
der Rheinprovinz ans den 7. November d. I. hierher einberufe,, werden soll. Zum Landtags-
Marschall hat Se. Majestät Se. Durchlauchtden Herrn Fürsten zu Wied und zum Stellvertreter
den Herrn Schlohhauptmann und Kammerherrn Freiherrn von Solemacher-Antweilerzu ernennen
geruht. Die Dauer des Landtages ist auf 14 Tage bestimmtworden.

Sie wissen, meine geehrten Herren, daß es die hochbedeutsame Frage wegen Erlaß einer
neuen Kreisordnung' für die Nheinprovinz und eines Gesetzeszur Einführung der Provinzial-
ordnung vom 29. Juni 1875 in unfere Provinz ist, welche den Anlaß zu dieser Berufung
gegeben hat. Nachdemdie neue Verwaltungsorganifation in dem weitaus größten Theile unserer
Monarchie nach dein Willen Sr. Majestät unseres Kaisers und Königs und unter voller Zustimmung
der allgemeinen Landesvertretung eingeführt und in Wirksamkeitgetreten ist, liegt kein Grund
mehr vor, diese auf reifen Beschlüssen beruhende und bereits seit länger als einem Jahrzehnt
praktisch ausgeführte und dabei bewährt gefundeneNeugestaltungder Dinge unserer Provinz noch
länger vorzuenthalten. Daß eine solche Umgestaltuug,welche die Trennung von altherkömmliche»,
vertraut und lieb gewordenenVerhältnissenzur nothwendigen Folge hat, Manchen nnter Ihnen
recht schwer fallen wird, das begreife und würdige ich vollkommen, hege aber dessen »„geachtet
das volle Vertrauen zu Ihnen, daß Sie in die Berathung der neuen Vorlagen ohne jede Vor¬
eingenommenheiteintreten werden, und daß Sie sich stets gegenwärtig halten werden, welche
Anforderungen die Nücksicbt auf die einheitliche Gestaltung der Verwaltung des Landes an Sie



macht und daß diese neuen Vorlagen jedenfalls einen großartigen Fortschritt zur Entwicklung
voller Selbstverwaltung bezeichnen,von welcher wir hier bisher nur auf vereinzeltenGebieten
Anfänge kennen gelernt haben.

Das AllerhöchsteProvositions-Dekret vom 1. November d. I,, welches ich Ihnen zn
übergeben die Ehre haben werde, enthält außer den eben erwähnten Vorlagen noch drei andere
Gesetzentwürfe,sämmtlich dem Gebiete der Rechtspflegein dem Geltungsbereichdes rheinischen
Rechtes angehörig. Es ist dies einmal ein Gesetz über das Nangordnnngsverfahren,zweitens ein
Gesetz betreffend das Hvvothckenreinigungsverfahrenund drittens ein Gefetz betreffend das
Verfahren bei Theilungen und den gerichtlichen Verkauf von Immobilien, Auch diese drei Gesetze
empfehleich Ihrer forgsamen Prüfung. Außerdem erheifcht das erwähnte Provositions-Dekret
noch ein Gutachten von Ihnen über eine für nothwendig erachtete Theilung eines Kreifes der
Provinz, nämlich des Kreises Mülheim an der Ruhr, in welchem die Bevölkerung in ganz
ungewöhnlichem Maße angewachsen ist, nno endlich werden Sie aufgefordert, die Reuwahl der
bürgerlichenMitglieder uud Stellvertreter für die Ober-Ersatzkommissionen der Provinz von 1887
bis einschließlich 1889 vorzunehmen.

Meine geehrten Herren! Bereit, Ihnen jede Auskunft, die Sie wünschen, zu ertheilen,
und Ihre Arbeiten, soweit ich vermag, zu unterstützen,will ich jetzt nur noch dem festen Vertrauen
Ausdruckgeben, daß auch diesmal Ihre Berathung und Beschlußfassung zum Wohle der Provinz
gereichen werden.

So überreiche ich Ihnen, durchlauchtigsterHerr Landtags-Marfchall, das Allerhöchste
Provositions-Dekret vom 1. d. M, und auch den Allerhöchsten Landtagsabschiedfür die im Jahre
1885 versammelt gewesenen Stände der Provinz von gleichem Datum und erkläre hiermit im
Namen Sr. Majestät des Kaisers und Königs den 32. Rheinischen Provinzal-Landtag für eröffnet.

Landtags-Marschall: Se. Majestät, unser AllergnädigsterKaiser und König, lebe hoch!
(Das Haus stimmt begeistertdreimal in das Hoch ein.)

Meine Herren! Indem ich die erste Sitzung dieser Session des Landtages eröffne, erlaube
ich nur, Sie wieder zn bitten, mir Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützungentgegen zu bringen.
Meine Herren! Ich bin in den schweren Arbeiten, die uns bevorstehen und die so wichtig für die
ganze Zukunft unserer Provinz sein werden, doppelt darauf hingewiesen, Sie zu bitten, mir Ihr
Vertrauen auch in dieser Session, wie früher, zu bewahren.

Zunächst, meine Herren, beehre ich mich, zu Protokollführern die Herren Freiherr Eugen
von Lo8 und Nlldermacherzu ernennen, und erfuche Herrn Nadermacher,das Protokoll für heute
zu übernehmen. Ferner bitte ich Herrn Graf Villers, die Führung des Journals zu übernehmen.

Meine Herren! Seit dem letzten Landtage ist der Tod wieder in unsere Mitte getreten
und hat uns ein Mitglied entrissen, welches seit langen Jahren im Landtage und im Provinzial-
Veiwaltungsrathe in der Listigsten Weise thätig gewesen ist; es ist dies Herr von Heister. Sie
wissen Alle, wie eifrig er mit uns gearbeitet hat, und werden ihm ein treues Andenken bewahren.
Ich darf wohl persönlich noch hinzusetzen,wie sehr ich es bedauere, ihn jetzt nicht unter uns zu
sehen, wo ich bei der Vorbereitung der künftigen Gestaltung unserer Provinz und bei der Ueber¬
führung in den neuen Provinzial-Landtag gerade auf seine überzeugendeBeredsamkeit großen
Werth gelegt haben würde. Meine Herren! Ich bitte Sie, zum ehrenden Andenkenan diesen
uns entrissenenEollegen, sich von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Sodann, meine Herren, beehre ich mich, den Allerhöchsten Landtagsabschiedund das
Allerhöchste Prouositions-Dekret vorzulesen. Zunächst den Landtagsabschied, ich bitte Sie, sich
von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)



Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen «.,
entbietenUnseren getreuen Ständen der Rheinprouinz Unseren gnädigsten Gruß und ertheilen
hiermit auf die Uns vorgelegten Gutachten und Anträge des im Jahre 1885 versammelt gewesenen
^1. Provinzial-Landtages den nachstehenden Bescheid:

Revision der Allerhöchsten Verordnung vom 2. November 18??, betreffend die Ausführung des
Fischereigesetzes in der Rheinprovinz.

Der von Unseren getreuen Ständen begutachteteEntwurf einer anderweiten Verordnung
zur Ausführung des Fifchereigefctzes vom 30. Mai 1874 (G.-S. S. 19?) ist von Uns unter dem
23. Juli dss. Is. vollzogen und demnächstin der Gesetzsammlung,Seite 189 ff,, veröffentlicht
worden.

Verthcilung der Provinzmlumlage.

Dem von Unseren getreuen Ständen unter dein 10. Dezember 1885 gefaßten Beschlusse,
die allgemeineProuinzialumlage nach dem Mahstabe der direkten Staatssteucrn, mit Ausschluß
der Steuer vom Gewerbebetriebeim Umherziehen, unter Berücksichtigungder durch das Gesetz
vom II. Juli 1822 gewährten Befreiungen auf die einzelnen Land- und Stadtkreise zu vertheilen
mit der Bestimmung, daß die Untcrvertheilung der Kreise auf die Gemeindenzwar nach demselben
Maßstabe, jedoch nur infoweit stattzufinden habe, als die Umlage nicht aus andcrweiten zur
Verfügung der Kreife stehenden Einnahmen gedeckt weiden kann, haben Wir unter den: 2, April
dss. Is. Unsere Genehmigung ertheilt.

Zu Urkund dieser Unserer gnädigsten Bescheidung haben Wir den gegenwärtigenLaudtags-
abschicd Hüchstcigcnhändig vollzogen, und verbleibenUnseren getreuen Ständen in Gnaden gewogen.

Gegeben Berlin, deu 1. November 1886.

Wilhelm,

von Puttklimer. Maybach. Lucius. Friedberg, von Boetticher. von Goßler.
von Scholz. Bronsart von Schelleudorff.

Sodann das Allerhöchste Propositious-Dekret lautet:

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen «.,
entbieten Unseren zum Provinzial-Landtage versammelten getreuen Ständen der Rheinprovinz
Unseren gnädigstenGruß und lassen ihnen folgende Propositionen zur Erledigung zugehen.

1. Wir beabsichtigen,die Verwaltungsreform nunmehr auch auf die Rheinprovinz aus¬
zudehnen. Unfere getreuen Stände wollen sich daher über den nebst zugehöriger Begründung
ihnen zugehendenEntwurf einer neuen Kreisordnung für die Rheinprovinz und eines Gesetzes
wegen Einführung der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 in der genannten Provinz gut¬
achtlich äußern.

2. In Folge der eingetretenenaußerordentlichenVermehrung der Bevölkerungim Kreife
Mülheim a. d. Ruhr, RegierungsbezirkDüsseldorf, erscheinteine Theilung dieses Kreises unab-



weisbar. Unsere getreuen Stande werden sich in Folge dessen gutachtlichzu äußern haben, in
welcherWeise die fraglicheKrcistheilung vorzunehmensein wird,

3. Unseren getreuen Standen werden die Entwürfe
a. eines Gesetzes über das Nangordnungsverfahrcnim Geltungsgebietedes rheinischen Rechts,
li. eines Gesetzes, betreffenddas Hypotheken-Reinigungsverfahrenim Geltungsgebietedes

rheinischen Rechts,
c'. eines Gesetzes, betreffenddas Verfahren bei Theilungen und den gerichtlichen Verkauf

von Immobilien im Geltungsgebietedes rheinischenRechts,
nebst Begründungen zugehen,und sehen Wir der gutachtlichen Aeußerung Unserer getreuen Stände
über diese Gesetzentwürfeentgegen.

4. Sodann wird von Unseren getreuen Ständen in Gemähheit des §, 30 Nr. 4 des
Reichs-Militärgesetzesvon, 2. Mai 1874 (N.-G.-V. S. 45) und der §. 2 Nr. 0 des ersten
Theiles (Ersatzordnnng)der deutschen Wehrordnung vom 28. September 1875 die Neuwahl vou
bürgerliche» Mitgliedern und Stellvertretern für die Ober-Ersatzcommissioncnder dortigen
Provinz für die Jahre 188? bis einschließlich 1889 vorzunehmensein.

Die Dauer des Provinzial-Landtagcs haben Wir auf vierzehn Tage bestimmt.
Wir verbleiben Unseren getreuen Ständen in Gnaden gewogen.
Gegeben Berlin, den 1. November 1886.

Wilhelm.

von Puttkamer. Manbach. Lucius. Friedberg, von Botticher. von Gohler.
von Scholz. Bronsart von Schellendorff.

Ich habe Ihnen nunmehr, meine Herren, die Vertheilung der uns vorliegendenArbeiten
in die Ausschüsse mitzutheilen. Ich darf hier wohl zunächst anführen, daß ich nicht fämmtliche
Mitglieder des Landtages in die Ausschüsse habe vertheilen können; es sind etwas über die Hälfte
derselbenin die Ausschüsse eingetheilt. Meine Herren! Ich habe dies deshalb gethan, weil ich
nur eine kleine Anzahl von Ausschüssenbilden konnte; es sind außer deu großen gesetzlichen
Vorlagen nur wenige Gegenstände unserer Verwaltung, die an Sie gelangen werden. Ich habe
deßwegenim I. Ausschuß die erste und vierte Abtheilung, in dem II. Ausschußdie zweite, dritte
und fünfte Abtheilung zusammengefaßtund endlich einen Iustizausschußfür die drei Gesetze gebildet,
welche uns vorgelegt worden sind und deren Behandlung eben separat geschehen muß. Meine
Herren! Die Ausschüssesind folgendermaßen zusammengesetzt;wollen die Herren vielleicht die
Freundlichkeithaben, es sich heute zu notireu, es wird morgen gedruckt vertheilt werden. Im
1. Ausschuß, der die erste und vierte Abtheilung umfaßt, wird den Vorsitz führen Freiherr von
Solcnmcher, Mitglieder sind Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhouen,Freiherr von Lavalette,
Graf Hompefch, Graf Hoensbroech, Herr Adams, Herr Dietze, Herr von Ennern, Herr von
Grand-Rv, Herr Friedrichs, Freiherr Felix von Loö, Herr Schmidt von Schwindt, Herr Beppler,
Herr Wolters, Herr Schlick.

In dein II. Ausschuß,welcheralso die Angelegenheitender II., III. und V. Abtheilung
zu behandeln hat, wird den Vorsitz Herr Graf Benssel übernehmen, die Mitglieder werden sein
Freiherr von Spies-Büllesheim, Freiherr von Scheibler, Freiherr von Fürstenberg-Gimborn, Graf



Wildcrich von Spee, Herr Kacsen, Herr Pelizäus, Herr Sahlcr, Herr Nöchling,Herr Raderinacher,
Herr Eich, Herr Easpers, Herr Frings, Herr Bö'nniger, Herr Nailtenstrauch.

Endlich i,n Iustizausschuß würde ich Herrn Geheunrath Scul bitten, den Vorsitz zu über¬
nehmen; die Mitglieder werden sein Freiherr Eugen von Loe, Freiherr von Eerde, Freiherr von
Eynatten, Herr Monschcnv, Herr Heuser, Herr Eourth, Herr Adams, Herr Jungen, Herr Peters,
Herr Breuer, Herr Limbourg. Meine Herren! Ich "lochte hier noch bemerken, daß der Herr
Vice-Landtags-Marfchallsowohl, wie der Herr Landes-Direktor,sämmtlichen Ausschüssen zugetheilt
werden, während von den Beamten der Direktor der Provinzial-Fcuer-Societät, GehcimrathSeul
und Herr Landesrath Fritzen dem I. Ausschuß, Herr Landesrath von Metzen, Herr Lcmdcsrath
Klausener, Herr Landesrath Brandts, Herr Landes-Vaurath Dreling und Herr Landes-Vaurath
Guinbert dem II. Ausschuß, endlich Herr Landesrath Küster dem Iustizausschuß zutreten würden.

Was nun die Bearbeitung der uns vorliegendenAngelegenheitenbetrifft, so möchte ich
Ihnen vorschlagen,zunächst die große, wichtigeAufgabe, die uns zur Bearbeitung vorliegt, die
Begutachtungder Entwürfe, betreffenddie neue Kreis- und Provinzialordnung, zunächst in einer
commissarischcn Plcnarbemthnng zu behandeln. Ich mochte hierbei bemerken, daß wir es für
unsere Pflicht gehalten haben, schon im Verwaltungsrath, ohne Ihnen direkte Vorschlage und
Referate zu machen, eine Vorarbeit für diefe schwierige Materie vorzubereitenund mich schon mit
dem Vertreter des Staatsministeriums darüber zu verhandeln. Wir haben aber keine bestimmten
Antrage an Sie zu richten, sondern nur die verschiedenen Ansichten in den Hauptpunkten, wie
sie sich in dieser Berathung ergebenhaben, nebeneinander gestellt. Es würden also diese Gesetze
zunächst in der Plenarcommissionberathen werden und dann wird, je nachdemsich die Sache in
der Plenarbcrathung gestaltenwird, zu sehen sein, wie die weitere geschäftliche Behandlung der
Gesetze zu ordnen ist Ich würde dieser Plenarberathung auch eine Petion überwerfen, welche,
wie Sie wissen in unserer Provinz etwas viel Staub aufgewirbelt hat. Es ist dies die Ange¬
legenheitdes Petersberges im Siebengebirge. Ich wollte, daß Sie einmal alle in der Plenar-
versammlung von unseren Beamten hören, welche Tragweite die Sache eigentlichhat, da durch
eine solche Agitation leicht Dunkel über die Sache verbreitet und ihr eme Bedeutung gegeben
werden kann, die der Sache in Wirklichkeit nicht entspricht.

Ich würde zunächst an den I. Ausschuß folgendeEingänge, die Ihnen von Seiten des
Verwaltungsraths zugehen,übergeben:

Referat, betreffenddie Pensionirung des Landes-Baurathes Sachse;
Referat, betreffend die definitive Anstellungder Sekretanats-Asststentenbei der Rheinischen

Prouinzial-Feuer-Societät; . , ,«, „ .r ^ ^ o
Referat betreffenddie Ermächtigung für deu Provmzial-Verwaltungsrath, das nach §. 4

des durch Allerhöchsten Erlaß vom 5. April 1880 genehmigtenRegulativs für die III. Ausgabe
«°n Anleihescheinender Nheinprovinz dem Provinzial-Landtage zustehendeRecht auszuüben;

Referat betreffend Abänderung des vom 31. Nheinifchen Proumzlal-Landtage beschlossenen
Nachtrags zum Reglement der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät;

Referat, betreffend anderweitige Organisation der Kassenuerwaltung der Rheinischen
Prouinzial-Feuer-Societät und Nachtrag zum Reglement derselben;

Eingaben verschiedener Handelskammern der Nhemprovmz, betreffend Ausdehnung des
Gesetzes über die Zuständigkeitder Verwaltnngs- nnd Verwaltungs-Gerich/sbehördenvom 1. August
1883 auf die Nheinprovinz. Diefe Eingaben würden wohl im Anschluß an die Kreis- nnd
Provinzialordnung zu behandeln sein.
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Außerdem haben wir noch für den verstorbenenHerrn von Heister eine Ergänzungswahl
für den Prouinzial-Vcrwaltungsrath hier im Plenum vorzunehmen.

An den I. Ausschußgehen noch weiter:
Antrag der Gemeinde-Eingesessenen der Gemeinde Wisset, Kreis Eleve, auf Abänderung

des Neichsgesetzes vom 16. Juli 1879, betreffenddie Besteuerung des Tabaks;
Mittheilung über den Beschlußdes Provinzial-Vcrwaltungsraths vom 5. November1886

über die Petition der Städte St. Johann und Saarbrücken auf Bewilligung einer Beihülfe zur
Unterhaltung des Winterbergdenkmalsbei Saarbrücken-St. Johann.

An den II. Ausschuß, der die Angelegenheitender II., III. und V. Abtheilung zu
behandeln haben wird, gehen:

Referat über die weitere Entwickelungder Angelegenheit,betreffend die Kantongefängnisse
uud die Polizeistmfgelderfonds;

Referat, betreffenddie Erbauung eines Gebäudes für die Taubstummenanstalt für die
Stadt Elberfeld und Uebernahme der genannten Anstalt in die provinzialständischeVerwaltung;

Referat über die AnstellungsverlMnisse der Bauschreiber bei den ständischenWege-
Bauinspektionen;

Referat, betreffend das Gesuch des Bauunternehmers Wilhelm Bertram zu Haunover
auf Gewährung einer einmaligen Unterstützungzur Schadloshaltung für die ihm bei Ausführung
des Neubaues der Provinzialstrahe von Müsch nach Schuld entstandenenVerluste;

Referat, betreffend Übertragung der Verwaltung und Unterhaltung der im Kreist Wetzlar
belegencnProoinzialstrahen an diesen Kreis;

Referat, betreffend die Uebernahme der Anfangsstreckeder Gräfenbacher Prämienstraße
in den Gemeinden Kreuznach und Hargesheim auf den Provinzialstraßenfonds;

Referat, betreffend den Antrag der Gemeinde Herchen um Entbindung von der Unter¬
haltung des hölzernenOberbaues der im Zuge der Wenerbusch-Herchen'er Provinzialstrahe befind¬
lichen Siegbrücke;

Referat, betreffendden Bau einer Provinzialstrahe von Habenichts nach Cürten.
Au den Justiz-Ausschuß würden die vorhin verlesenen3 Gesetze gehen, die 3 Gesetze,

die im Propositionsdekrethintereinander aufgeführt sind, zum Ausbau unserer Hypotheken-Gesetz¬
gebung; ich brauche wohl dieselbennicht wieder zu verlesen.

Meine Herren! Ich habe noch einen Punkt zur Geschäftsordnungzu erledigen, es betrifft
den ß. 4 nnferer Geschäftsordnung. Die Zeitdauer der diesjährigen Sefsion unseres Provinzial-
Landtags ist nach dem Allerhöchsten Propositionsdekretauf 14 Tage augefetzt. Ich glaube, daß
wir richtig handeln, wenn wir den Zeitpunkt zur Einbringung von Anträgen und für die Annahme
von Petitionen bis zum nächsten Montage festsetzen. Ich möchte fragen, ob Sie damit einver¬
standen sind. (Zustimmung.)

Was nun die Zeiteintheilung für die nächste Zeit betrifft, so würde ich Ihnen vorschlagen,
daß morgen die Ausschüsse zusammentretenund ihre Arbeiten beginnen, daß wir aber übermorgen,
also Dienstag, zur Plenarberathung zusammentreten, d. h. zur Plenarcommission. Sind die
Herren damit einverstanden?(Zustimmung.)

Ich werde mir die Ehre geben, zu dieser Berathung die Vertreter der Staatsregierung,
also den Herrn Landtags-Eommissariusund den Herrn Ober-Präsidialrath, Assessor von Philipsborn,
ferner den Vertreter des Ministern des Innern, Herrn Geheimrath von Bitter, endlich den Herrn



Landcsdirektorund unsere Oberbeamtcn einzuladen. Ich werde zu dieser Lommissionsberathung
auch die Stenographen zuziehen, so daß wir gleich iu der Generaldebatte die ganze Tragweite
der Gesetze erörtern können.

Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr uon Solemacher-Antweiler: Ich bitte die

geehrten Herren Mitglieder des I. Ausschusses gefälligstmorgen um 10 Uhr sich zu einer Sitzung
emfinden zu wollen. Wenn der Herr Gehcimrath Seul die Freundllchkeithaben wollte, auch um
10 Uhr zu kommen, so würden wir zunächst die kleinen Angelegenheitender Feuer-Societät vor¬
nehmen können, und es würde von 1l Uhr ab dem Herrn Gehcimrath Seul die Zeit für seiuen
Iustizausschußfrei bleiben; Graf Vensscl ist heute verhindert, hier zu sein, er wird aber morgen
früh um l/210 Uhr ankommen; ich erlaube nur namens des Grafen Bensselan die Herren vom
II. Ausschußdie Bitte, gleichfalls morgen um IN Uhr zusammenzutreten;es werden ihnen sämmt¬
lich noch schriftliche Einladungen in ihre Wohnung zugehen.

Land: ags-Marfch all: Der Herr AbgeordneteSeul hat das Wort.
AbgeordueterSeul: Ich möchte die Herren des Iustizausschnssesbitten, morgen um

11 Uhr zu einer Sitzung zusammenzutreten.
Landtags- Marsch all: Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Ich wollte mir

hinzuzufügenerlauben: wenn es den Herren recht ist, würden wir morgen, da wir mit den
Arbeiten des I. Ausschussesnicht so sehr pressirt sind, nur von 10—1 Uhr arbeiten und den
Nachmittag freilassen, damit es möglich ist, sich vor der übermorgigen Sitzung schon in privaten
und befreundeten Kreisen hinsichtlichder Stellung zur Kreis- und Provinzialordnung zu verständigen.

Land tags-Marsch all: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Ich möchte den Herrn Landtags-Marschall bitten, mich dem

combiuirten II. Ausschußfür die Angelegenheitder Erbauung einer Taubstummcnfchulein Elberfeld
zuzutheilen.

Landtags- Marfchall: Herr Dietze wird auf seinen Wunsch dem II. Ausschuß für
die Angelegenheitder Taubstummenanstalt in Elbcrfeld zugewiesen.

Meine Herren! Nachdem wir so den geschäftlichenTheil unfcrcr heutigen Sitzung erledigt
haben und ich noch hinzugefügt habe, daß ich die weiteren Eingänge in der Tienstagssitzung
mittheilen und an die Ausschüsse vertheilen werde, gestatten Sie mir wohl noch ein Wort über
die Arbeiten, die uns jetzt bevorstehen.

Meine Herren! Man könnte diese Gesetze vergleichen mit einer Welle, die vom Osten
her allmählichhierher gedrungen ist, eine Provinz nach der anderen erreichend und endlich auch
an unsere Gestade schlagend. Diese Welle soll auch bei uns alte Rechte, alte Institutiouen hinweg¬
wischen, die uns Allen, besondersuns, die wir in ihnen gearbeitethaben, lieb und werth geworden
smd. Meine Herren, sie bringt aber auch andererseits einen neuen Aufbau einer Selbstverwaltung
in anderer Richtung, als derjenigen, die wir bisher gehabt haben. Sie wird von Manchem mit
Freuden begrüßt, von Manchem mit bangem Auge betrachtetwerden, wie diese Institutionen sich
bei uns wohl bewähren werden. Ganz gewiß ist dieses bange Gefühl ein berechtigtes insofern,
als die Kreis- und Provinzialordnung zunächst für die östliche,: Provinzen eingeführt worden ist,
welche, wie wir Alle wissen, auf einer ganz anderenGrundlage in ihrem inneren Leben aufgebaut
sind, als unsere Provinz. Dieses Bangen ist also, wie ich eben zu sagen mir erlaubte, ein wohl
begründetes, aber nichts desto weniger glaube ich, daß wir jetzt für die außerordentlich wichtige
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